
Festlegung Gästeabgabe 
 
Der Gemeindevorstand hat - gestützt auf Artikel 8 des Gesetzes über die Erhebung 
der Gäste- und Tourismusförderungsabgabe der Gemeinde Avers - auf den 1. Mai 
2015 die Gästeabgabe pro Logiernacht auf CHF 3.15 und für Gruppenunterkünfte 
auf CHF 1.90 pro Logiernacht festgelegt. 


